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Text 

Beschäftigung im Inland. 

§ 3. (1) Als im Inland beschäftigt gelten unselbständig Erwerbstätige, deren Beschäftigungsort (§ 30 
Abs. 2) im Inland gelegen ist, selbständig Erwerbstätige, wenn der Sitz ihres Betriebes im Inland gelegen 
ist. 

(2) Als im Inland beschäftigt gelten auch 

 a) Dienstnehmer, die dem fahrenden Personal einer dem internationalen Verkehr auf Flüssen oder 
Seen dienenden Schiffahrtsunternehmung angehören, wenn sie ihren Wohnsitz im Inland haben 
oder – ohne im Ausland einen Wohnsitz zu haben – auf dem Schiffe, auf dem sie beschäftigt 
sind, wohnen und die Schiffahrtsunternehmung im Inland ihren Sitz oder eine 
Zweigniederlassung hat, ferner Dienstnehmer österreichischer Staatsangehörigkeit, die der 
Besatzung eines die österreichische Flagge führenden Seeschiffes angehören; 

 b) Dienstnehmer einer dem öffentlichen Verkehr dienenden Eisenbahn, ihrer Eigenbetriebe und 
ihrer Hilfsanstalten, die auf im Ausland liegenden Anschlußstrecken oder Grenzbahnhöfen tätig 
sind; 

 c) Dienstnehmer, die dem fliegenden Personal einer dem internationalen Verkehr dienenden 
Luftschiffahrtsunternehmung angehören, wenn sie ihren Wohnsitz im Inland haben und die 
Luftschiffahrtsunternehmung im Inland ihren Sitz hat; 

 d) Dienstnehmer, deren Dienstgeber den Sitz in Österreich haben und die ins Ausland entsendet 
werden, sofern ihre Beschäftigung im Ausland die Dauer von fünf Jahren nicht übersteigt; das 
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Bundesministerium für soziale Verwaltung kann, wenn die Art der Beschäftigung es begründet, 
diese Frist entsprechend verlängern; 

 e) die gemäß § 4 Abs. 1 Z 9 und § 8 Abs. 1 Z 4 lit. d Versicherten für die Dauer ihrer Beschäftigung 
im Ausland; 

 f) Dienstnehmer österreichischer Staatsangehörigkeit, die bei einer amtlichen Vertretung der 
Republik Österreich im Ausland oder bei Mitgliedern einer solchen Vertretung im Ausland 
beschäftigt sind. 

(3) Als im Inland beschäftigt gelten unbeschadet und unvorgreiflich einer anderen 
zwischenstaatlichen Regelung insbesondere nicht die Dienstnehmer inländischer Betriebe für die Zeit 
ihrer dauernden Beschäftigung im Ausland, die ausschließlich für den Dienst im Ausland bestellten 
Reisenden, die ihren Wohnsitz im Ausland haben, und Dienstnehmer, die sich in Begleitung eines 
Dienstgebers, der im Inland keinen Wohnsitz hat, nur vorübergehend im Inland aufhalten. Die 
Dienstnehmer eines ausländischen Betriebes, der im Inland keine Betriebsstätte (Niederlassung, 
Geschäftsstelle, Niederlage) unterhält, gelten nur dann als im Inland beschäftigt, wenn sie ihre 
Beschäftigung (Tätigkeit) von einem im Inland gelegenen Wohnsitz aus ausüben und sie nicht auf Grund 
dieser Beschäftigung einem System der sozialen Sicherheit im Ausland unterliegen. Als im Inland 
beschäftigt gelten auch Personen, die gemäß § 16 des Arbeitskräfteüberlassungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 196/1988, bei einem inländischen Betrieb beschäftigt werden. Die Personen (§ 4 Abs. 4 und 5), die 
für einen ausländischen Betrieb, der im Inland keine Betriebsstätte (Niederlassung, Geschäftsstelle, 
Niederlage) unterhält, tätig sind, gelten nur dann als im Inland beschäftigt, wenn sie ihre Beschäftigung 
(Tätigkeit) von einem im Inland gelegenen Wohnsitz oder einer im Inland gelegenen Arbeitsstätte 
(Kanzlei, Büro) aus ausüben. 
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